
Bodendenkmäler in der Gemeinde Kreuzau  
 
 
Wie bereits im Vorjahr im Rahmen eines Artikels „Denkmalschutz und Denkmalpflege“ ange-
kündigt, befasst sich dieser Bericht nunmehr mit dem Bodendenkmal im Allgemeinen und im 
Speziellen mit den in Kreuzau vorhandenen Bodendenkmälern. 
 
Was sind Bodendenkmäler? 
 
Bodendenkmäler sind nach der Begriffsbestimmung des Denkmalschutzgesetzes Nordrhein 
Westfalen (DSchG NRW) unbewegliche oder bewegliche Denkmäler, die sich im Boden be-
finden oder befanden. Als Bodendenkmäler gelten auch Zeugnisse tierischen und pflanzli-
chen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit, ferner Veränderungen und Verfärbungen in natürli-
cher Bodenbeschaffenheit, die durch nicht mehr selbstständig erkennbare Bodendenkmäler 
hervorgerufen worden sind. 
Typische Bodendenkmäler sind Einzelfunde und Jagd- oder Lagerplätze steinzeitlicher Jäger 
und Sammler. 
Siedlungen , angefangen von der Jungsteinzeit über die Römerzeit, dem Mittelalter bis in die 
Neuzeit, mit den verschiedenen Hausbauformen und Befestigungen, bilden die größte Grup-
pe der Bodendenkmäler. Beispiel: Wallgräben, Stadtmauern, Grabenanlagen, Motten u.a. 
Gräber und Religionsbauten  sind wesentliche Informationsquellen zur Jenseitsvorstellung 
vergangener Kulturen und ihrer Bestattungssitten und Kultriten, z.B. Grabhügel, Reihengrab-
felder, Tempel, Heiligtümer u.a. 
Befestigungen  wurden bereits in vorgeschichtlichen Zeiten angelegt, z.B. Palisadengräben, 
Ringwälle, Abschnittsbefestigungen, Römerlager, Zitadellen, u.a. 
Die Wasserversorgung  und deren Anlagen haben eine große Bedeutung zur Erforschung 
der Umweltsituation in verschiedenen Epochen, z.B. die römische Wasserleitung Eifel-Köln, 
Brunnen, Quellfassungen u.a. 
Verkehrseinrichtungen  erstrecken sich häufig über viele Kilometer durch die Landschaft, 
z.B. Römerstraßen, Karrengleise, Hohlwege, Kanäle. 
Bergwerke  gehören zu der großen Gruppe der gewerblichen und industriegeschichtlichen 
Bodendenkmäler, z.B. Stollen, Schächte, Schmelzstätten, Hütten- und Hammerwerke, Müh-
len u.ä. 
Paläontologische Denkmäler  sind fossilführende Gesteinschichten; z.B. Pflanzenreste, 
Fische, Muscheln, Korallen u.a. aus vergangenen Erdperioden. 
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Denkmalschutz und praktische Bodendenkmalpflege 
 
Dem Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege spricht das Denkmalschutzgesetz NRW  die 
wesentliche Aufgabe zu, sich für den Erhalt und die Sicherung von Bodendenkmälern einzu-
setzen. Ihm ist in anwaltlicher Funktion ein umfangreicher Aufgabenkatalog zugewiesen, der 
insbesondere durch die Abteilung Denkmalschutz/Archiv umgesetzt wird. Hier werden sämt-
liche fachlichen und rechtlichen Beratungen sowie die Erstellung von Gutachten in Anleh-
nung eines Denkmalschutzes und der Denkmalpflege wahrgenommen. 
 
Eine besondere Außenwirkung liegt in den indirekten Plangestaltungsmöglichkeiten im Rah-
men der gesetzlichen Vorgaben (z.B. Gesetz zur Umweltverträglichkeitsprüfung, Baugesetz-
buch, Wasserhaushaltsgesetz u.a.). Die Umsetzung erfolgt durch schriftliche Stellungnah-
men u.a.. Herauszuheben sind beispielsweise notwendige Abstimmungen von geologischen 
Erkundungen (z.B. Suchgrabungen), um anschließend qualifizierte Aussagen zum archäolo-
gischen Kulturgut treffen zu können. 
 

Grundlage für die Aufgabenwahrnehmung sind zunächst die Ermittlung und denkmalrechtli-
che Bewertung des verfügbaren Datenbestandes des Amtes. Ggf. sind diese Ermittlungen 
durch das Einschalten anderer Fachbereiche zu ergänzen.  
 
In der Abteilung Denkmalschutz wird als weiterer Schwerpunkt das Antragsrecht des           
Fachamtes zur Eintragung ortsfester Bodendenkmäler in die Denkmallisten der Gemeinden 
umgesetzt. Als Dienstleistung für die unteren Denkmalbehörden, die bei den Städten und 
Gemeinden angesiedelt sind, wird ein Bodendenkmalblatt erstellt, das die Denkmaleigen-
schaft begründet und die Abgrenzung des Bodendenkmals vornimmt. Im Rahmen der Durch-
führung des Eintragungsverfahrens werden die zuständigen Denkmalbehörden fachlich und 
rechtlich beraten und unterstützt, z.B. im Anhörungs- und Rechtsbehelfsverfahren. 
 
Einen umfangreichen Aufgabenkomplex bildet auch die Mitwirkung bei denkmalrechtlichen 
Erlaubnisverfahren, die u.a. im Zusammenhang mit anderen Genehmigungsverfahren durch-
zuführen sind. Insbesondere sind hier das Planfeststellungsverfahren und das Baugenehmi-
gungsverfahren zu nennen. Im Rahmen der notwendigen Abstimmung werden Nebenbe-
stimmungen und Hinweise für die Erlaubnisse und Genehmigungen erarbeitet und einge-
bracht. Gleiches gilt für das Verfahren bei der Erteilung von Grabungserlaubnissen. 
 
Nachfolgend werden die in Kreuzau befindlichen Bodendenkmäler dargestellt und beschrie-
ben: 
 

1. Wall- und Grabenanlage in Kreuzau, Duffesweid, N utzungsart Wiese, Feld 
Kurzbeschreibung:  
Ca. 800 m östlich von Kreuzau, in Acker und Weideland, liegen Reste einer umfangrei-
chen Wall- u. Grabenanlage unbekannter Zweckbestimmung. Zentrum der Anlage 
scheint ein Graben und Wallrechteck von 130 x 150 m gewesen zu sein. Dieses wird 
heute vom Duffesbach von Osten nach Westen durchschnitten. Der außenliegende Wall 
(s. fotografische Darstellung) wird von einem innenliegenden Graben von 11 m Breite 
begleitet. Die Wallhöhe über Grabensohle beträgt 1,4 m. Von diesem Graben- und Wall-
rechteck sind heute nur noch die Südostecke vollständig erhalten. Im Rahmen der Flur-
bereinigung sind Großteile der Wall- u. Grabenanlage eingeebnet worden. 
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Quelle, Römische Wasserleitung, Am Heiligenpütz, Ze itstellung: Römerzeit 
Kurzbeschreibung: 
1,2 km südöstlich der Kirche in Drove liegt am nordöstlichen Ufer des Thumbachs, auch 
Heiligenbach genannt, die Quelle Heiligenpütz (Helje Pötz). Das Quellwasser fließt auch 
heute noch in den Bach. In römischer Zeit jedoch wurde es durch umfangreiche Kunst-
bauten unter dem östlich angrenzenden Drover Berg in ein Versorgungsgebiet Richtung 
Soller umgeleitet. Zu diesem Zweck trieb man einen 1.660 m langen und max. 26 m tie-
fen Tunnel durch den Berg unter der Drover Heide. In Abständen von 12 – 20 m teufte 
man zunächst senkrechte Schächte ab und verband sie dann in der Tiefe. Überreste die-
ser Schächte sind noch heute an der Oberfläche im Gebiet der benachbarten Gemeinde 
Vettweiß sichtbar. Der Drover-Berg-Tunnel gehört zu den überragenden ingenieurtechni-
schen Leistungen aus römischer Zeit. Eine Parallele ist im Rheinland nicht bekannt. 
 
Als Bestand dieses überregional bedeutenden Bodendenkmals muss die genannte Quell-
fassung angesehen werden. Sie spendete nicht nur aufgrund der natürlich vorgegebenen 
geologischen Untergrundbedingungen Wasser, sondern war offensichtlich künstlich um-
gestaltet. Um zu verhindern, dass das Wasser in den Thumbach abfloss, erhöhte man 
seinen Rand und erreichte so, dass es über einen Zufluss dem Tunnelkanal zuströmte. 
Diese Erhöhung überragt auch heute noch das benachbarte Wiesengelände, doch ist sie 
an einer Stelle durchstochen, damit das Wasser in den Bach abfließen kann. Die Quell-
fassung bildete mit dem Drover-Berg-Tunnel eine Objekteinheit und ist von technik-
geschichtlicher wie auch allgemein-historischer Bedeutung weit über die Region hinaus. 
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2. Bodendenkmal Motte in Drove, Zeitstellung: mitte lalterlich, heute: Buschwerk,        
Wiese 

Kurzbeschreibung: 
In der Ortslage Drove liegt unmittelbar südöstlich der Kirche ein Burghügel, genannt 
„Motte“, mit dazugehörigem Teich. 
Der Hügel hat einen Durchmesser von 40 – 45 m. Er ist von einem bis zu 15 m breiten 
Graben umgeben. Der Höhenunterschied zwischen Grabensohle und Hügelkuppe be-
trägt 5,1 m. Die ehemaligen Arme des Drove Baches, die östlich und westlich der Burg 
vorbeiflossen, bildeten den Zu- und Abfluss des Teiches und der Grabenanlage. Sie lie-
gen heute trocken. 
 
Bei dieser Anlage handelt es sich um die Stammburg derer von Drove, die seit dem 13. 
Jh. urkundlich erwähnt sind. Bei der Plünderung und Einäscherung des Ortes Drove 
1643 und 1673 wurde die Burg erheblich beschädigt. In einer Belehnungsurkunde von 
1788 ist von einer „alten verfallenen Wohnung mit Gärten und Weihern“ die Rede. (Foto 
auf dem Titelblatt) 
 
    

3. Bodendenkmal Motte (ehemalige Burg Obermaubach),  Zeitstellung: mittelalterlich 
(13./14. Jh)  
Kurzbeschreibung: 
Am nordöstlichen Ortsrand von Obermaubach, in einem Garten- und Wiesengelände 
nordwestlich der Rur und nordöstlich des Rinnebaches, sind Reste einer Motte vorhan-
den. Vorhanden ist aber nur noch die östliche Hälfte eines Hügels von ehemals 40 m 
Durchmesser und angeblich 3 m Höhe. Die im Jahre 1979 festgestellte Höhe betrug 1,5 
m, d.h. der Mottenhügel ist ungefähr zur Hälfte abgetragen. (siehe Foto Titelblatt) 
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4. Bodendenkmal Abschnittswall/Keltendamm, Zeitstel lung: unbestimmt (Römerzeit) 
Kurzbeschreibung: 
Ca. 1.000 m nordöstlich von Untermaubach und ca. 350 m nordwestlich von der Hoch-
koppel auf einer von der Rur umflossenen Bergzunge befindet sich ein etwa 170 m lan-
ger Abschnittswall auf dem sog. Hochkopf. Er riegelte ein ca. 13 ha großes Plateau ab, 
das im Süden und Westen von den steil zur Rur abfallenden Buntsandsteinhängen natür-
lich geschützt ist. Im Norden trennt ein eingeschnittener Bachlauf das Plateau vom Hem-
genberg ab. Der Wall ist heute noch bis zu 3 m hoch erhalten und auf seiner Basis stre-
ckenweise 10 m breit. 
Durch eine Ausgrabung konnte 1938 der Aufbau des Walles geklärt werden. Im Innern 
befindet sich eine 4 m dicke Trockenmauer, deren Fronten aus Buntsandstein noch 1 m 
hoch erhalten sind. Das Innere der Mauern wurde durch ein Stützgerüst aus waage- und 
senkrecht zum Mauerverlauf gelegten Hölzern gebildet, das mit Steingeröllen und Lehm 
verfüllt war. Auf der Außenseite schließt sich heute ein nicht mehr sichtbarer, 5 m breiter 
Sohlgraben an, der 2 m in den anstehenden Fels gearbeitet worden war. Wenige kerami-
sche Funde aus dem Mauerbereich sowie die Mauertechnik deuten auf eine Erbauung 
der Anlage kurz vor der Zeitwende vor dem Beginn der römischen Besetzung des Rhein-
landes hin. Auf dem Plateau befindet sich außerdem der Weiler Hemgenberg, der 2 bis 3 
Gebäude umfasste und noch 1808/09 bestanden hat.  
 

 
 

5. Bodendenkmal Hügel Thum, Flurname Lausbusch, Zei tstellung: Vorgeschichte 
Kurzbeschreibung: 
Westlich von Thum und 200 m nördlich der L33 nach Nideggen liegt auf der Kuppe eines 
Bergrückens ein Hügel von ca. 10 m Durchmesser. Der Hügel ist ca. 1 – 1,20 m hoch, 
mit Steinen durchsetzt und stark mit Strauchwerk bewachsen. Der Hügel liegt am Rande 
eines Feldes unweit eines Buschwaldes, dem sogenannten Lausbusch. 
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In unmittelbarer Umgebung des Hügels wurden in den Jahren 1968 bis 1976 zahlreiche 
archäologische Funde gemacht, die Hinweise auf eine jungsteinzeitliche und eisenzeitli-
che Besiedlung sowie die zeitliche Einordnung des Hügels geben. Es handelt sich ver-
mutlich um einen Grabhügel. 
Funde: 
Die in der Nähe des Hügels seit Jahrzehnten gesammelten Funde bestehen aus Feuer-
stein (Werkzeuge und Projektilspitzen), Felsgestein (Mahlsteinreste), kaltzenierten Kno-
chen, Zähnen und Keramik. Sie lassen sich grob in 2 Zeitstufen einordnen: Jungsteinzeit 
und Eisenzeit. Aus der Jungsteinzeit sind 3 Pfeilspitzen bekannt. 
Neben Keramik ist insbesondere ein vollständiger Mahlstein aus Mayerner Basaltlava als 
eisenzeitlicher Fund in diesem Bereich zu nennen. 
 
In unmittelbarer Nähe des Hügels finden sich eindeutige Hinweise auf einen eisenzeitli-
chen Siedlungsplatz. Charakteristische Siedlungsanzeiger sind dabei die Keramik und 
insbesondere der Mahlstein. Besondere Bedeutung erlangt die Stelle jedoch durch grö-
ßere Mengen steinzeitlicher Feuersteinartefakte. Die größte Menge der Geräte weist un-
zweifelhaft jung- bis endsteinzeitliche Züge auf. 
 
Der Denkmalcharakter des Grabhügels ergibt sich nicht allein aus seinem Seltenheits-
wert. Zahlreiche archäologische Ausgrabungen haben gezeigt, dass die Bestattung unter 
den Hügeln Grabbeigaben enthalten, die sich wissenschaftlich auswerten lassen. Mit ins 
Grab kamen neben persönlichen Dingen Waffen, Schmuck und mit Speisen gefüllte Ton-
gefäße, die Aufschluss geben über die kulturelle Zugehörigkeit der Bestatteten und den 
sozialen Status zu ihren Lebzeiten. Bei guter Erhaltung des Gesamtbefundes lassen sich 
z.B. Aussagen über das Begräbnisritual machen und nach entsprechenden Analysen Al-
ter, Geschlecht, Verletzungen oder Krankheiten der Bestatteten bestimmen. 
Der denkmalrechtliche Stellenwert des Hügels ist mit seiner Seltenheit begründet. 
 
  

  
 

Die Beschreibung der Bodendenkmäler im Bereich der Gemeinde Kreuzau ist den vorliegen-
den Gutachten des Rheinischen Amtes für Bodendenkmalpflege entnommen. 
 
 
 
Alle Fotos: LVR Rheinland 
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Denkmalschutz und Denkmalpflege 
 

 
Die Verluste unzähliger bau- und kulturgeschichtlicher Werte unseres Landes durch 
die Zerstörungen des letzten Weltkrieges und auch durch die nachfolgenden Verän-
derungen in Stadt und Land haben dazu geführt, dass Nordrhein-Westfalen als letz-
tes Bundesland Denkmalschutz und Denkmalpflege gesetzlich geregelt hat. Das lag 
wohl daran, dass in diesem stark industrialisierten und hoch verdichteten Lebens-
raum größere Konflikte mit dem Erhalt von Zeugnissen früherer Bau- und Siedlungs-
epochen verbunden sind. Im Bewusstsein des Raubbaus der 60er und 70er Jahre an 
diesem baulichen Erbe, sollte der Umgang mit diesem Erbe auf eine rechtlich gesi-
cherte Verfahrensgrundlage gestellt werden. 
 
Am 01.06.1980 ist das nordrhein-westfälische Denkmalschutzgesetz (DSchG NRW) 
in Kraft getreten. Gemäß der aktuellen statistischen Erhebungen sind zum 
01.01.2001 insgesamt 80.696 Denkmäler in Nordrhein-Westfalen unter Schutz ge-
stellt worden. Diese teilen sich auf in 75.033 Baudenkmäler, 4.985 Bodendenkmäler 
und 678 bewegliche Denkmäler. 
In der Gemeinde Kreuzau sind zum o.a. Erhebungstermin 103 Baudenkmäler und 6 
Bodendenkmäler unter Schutz gestellt. 
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Was ist Denkmalschutz? 
 
Im Denkmalschutzgesetz wird der Denkmalbegriff definiert. Demnach sind Denkmä-
ler Sachen, Mehrheiten von Sachen und Teile von Sachen, an deren Erhaltung und 
Nutzung ein öffentliches Interesse besteht. Ein öffentliches Interesse besteht, wenn 
die Sachen bedeutend für die Geschichte des Menschen, für Städte und Siedlungen 
oder für die Entwicklung der Arbeits- und Produktionsverhältnisse sind und für deren 
Erhaltung und Nutzung künstlerische, wissenschaftliche, volkskundliche oder städte-
bauliche Gründe vorliegen. 
Baudenkmäler  sind Denkmäler, die aus baulichen Anlagen oder Teilen baulicher 
Anlagen bestehen, (z.B. die Mühle in Drove) 
Bodendenkmäler  sind bewegliche und unbewegliche Denkmäler, die sich im Boden 
befinden oder befanden, (z.B. der Keltenwall in Bilstein) 
Bewegliche Denkmäler sind alle nicht ortsfesten Denkmäler (z.B. Gemälde, Bücher, 
Möbel u.a.). 
Daneben sieht das Gesetz noch den Begriff des Denkmalbereiches vor. Der Denk-
malbereich umfasst einen größeren Bereich mit mehreren zu schützenden baulichen 
Anlagen, und zwar auch dann, wenn nicht jede dazugehörige einzelne bauliche An-
lage ein Denkmal ist (z.B. Grüngürtel-Siedlung in Düren). 
 
Die Aufgaben des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege sind im Gesetz definiert.  
Danach sind Denkmäler zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissen-
schaftlich zu erforschen. 
 
Wer sind Denkmalbehörden? 
 
Der Denkmalschutz und die Denkmalpflege obliegen dem Land, den Gemeinden  
und Gemeindeverbänden(Kreisen). 
Denkmalschutz ist eine sogenannte sonderordnungsbehördliche Tätigkeit der Denk-
malbehörden und deshalb für die Gemeinden eine Pflichtaufgabe. 
Für den Denkmalschutz und die Denkmalpflege sind in erster Linie die Gemeinden 
zuständig. 
Sie sind „Untere Denkmalbehörde“ und legen per Ratsbeschluss fest, ob eine Sache 
Denkmal wird oder nicht. 
Die „Obere Denkmalbehörde“ für den Bereich der Gemeinde Kreuzau ist der Kreis 
Düren als Fachaufsicht. 
Mit dieser Kommunalisierung des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege war es 
zwingend geboten, Mitwirkungsregelungen für die Fachbehörde, dem Rheinischen 
Amt für Denkmalpflege, die zum Landschaftsverband Rheinland gehört, aufzustellen, 
damit der gebotene Fachverstand mit in die Verwaltungsentscheidungen einfließen 
kann. Die Mitwirkung des Rhein. Amtes für Denkmalpflege hat auch zum Ziel, eine 
gewisse Vereinheitlichung der Praxis zu fördern und somit eine einheitliche Bewer-
tung gleicher denkmalrechtlicher Sachverhalte zu bewirken.  
So werden durch das Amt Gutachten zu Baudenkmälern gefertigt und Beratungen 
vorgenommen. Die fachliche Sachkunde des Denkmalpflegeamtes ergibt sich auch 
aus der gesetzlichen Zuweisung der vom Rheinischen Amt für Denkmalpflege wahr-
zunehmenden Aufgaben. 
Nur aufgrund dieser fachlich fundierten Unterlagen ist die Gemeinde als Untere 
Denkmalbehörde in der Lage, eine rechtlich einwandfreie Verwaltungsentscheidung 
zu treffen, die selbstverständlich aber noch gerichtlich überprüft werden kann.  
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Zum Eintragungsverfahren eines Baudenkmals in die jeweilige Denkmalliste der zu-
ständigen Gemeinde ist festzustellen, dass ein Objekt, das die Begriffsbestimmung 
des Denkmalschutzgesetzes erfüllt und bei dem es sich um ein Baudenkmal oder ein 
ortsfestes Bodendenkmal handelt, in die Denkmalliste der Gemeinde eingetragen 
werden muss.  
Da die Gemeinde bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen zur Eintragung 
verpflichtet ist, steht ihr kein Ermessen zu. 
Es erfolgt grundsätzlich bei der Prüfung der Denkmaleigenschaft keine Abwägung 
der öffentlichen und privaten Belange. Insoweit ist der Rat der Gemeinde bei Vorlie-
gen der Voraussetzungen verpflichtet, einen positiven Beschluss zur Eintragung in 
die Denkmalliste zu treffen. 
Kommt die Gemeinde dieser Verpflichtung nicht nach, hat der Landschaftsverband 
Rheinland das Recht, die oberste Denkmalbehörde, das ist der Landesminister, an-
zurufen, um eine entsprechende Entscheidung herbeizuführen. 
Erst nach Eintragung in die Denkmalliste sind im Rahmen von denkmalrechtlichen 
Erlaubnissen, die ebenfalls von der Gemeinde im Benehmen mit dem Rheinischen 
Amt für Denkmalpflege getroffen werden, die Belange des Denkmaleigentümers zu 
berücksichtigen, soweit sie denkmalrechtlichen Belangen nicht entgegen stehen. 
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Auf die Praxis bezogen, kann aber gesagt werden, dass, sofern bereits im Vorfeld bei 
Um-, Aus- oder Anbauten an Baudenkmälern zwischen Denkmaleigentümern, Archi-
tekt und den beteiligten Behörden Gespräche stattgefunden haben, in der Regel 
auch für alle Beteiligten zufriedenstellende Ergebnisse erzielt werden konnten. 
 
Als Beispiel guter und fruchtbarer Zusammenarbeit wird an dieser Stelle z.B. die Villa 
Friedenau in Kreuzau und die Burg Maubach, Kreuzau-Untermaubach, angeführt. 
Seit vielen Jahrzehnten, auch vor Inkrafttreten des Denkmalschutzgesetzes, werden 
Sanierungsvorhaben vorab eingehend besprochen und festgelegt. Grundlage dieser 
guten Zusammenarbeit ist und war stets, dass sich die Eigentümer eingehend mit 
ihrem Baudenkmal auseinandersetzen und auch entsprechend engagieren. 
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Was hat der Eigentümer zu beachten? 
 
Denkmäler müssen nicht im Eigentum der öffentlichen Hand stehen. Insofern kom-
men mit der Eintragung eines Objektes in die Denkmalliste eine Reihe von Verpflich-
tungen auf den Eigentümer zu. 
Diese sind im Denkmalschutzgesetz festgelegt. So sind Denkmäler instand zu halten, 
instand zu setzen, sachgemäß zu behandeln und vor Gefährdung zu schützen, so-
weit dies zumutbar ist. 
Diese Erhaltungspflicht bedeutet jedoch nicht, dass bauliche Veränderungen grund-
sätzlich verboten sind. Sie bedürfen vielmehr der Erlaubnis der Gemeinde als Untere 
Denkmalbehörde, die auch diese denkmalrechtliche Erlaubnis in Abstimmung mit 
dem Landschaftsverband Rheinland erlässt. Erlaubnispflichtig sind auch Nutzungs-
änderungen. 
Wenn Gründe des Denkmalschutzes nicht entgegen stehen, so ist die Erlaubnis zu 
erteilen.  
Der Eigentümer eines Baudenkmals ist gesetzlich verpflichtet, den Eigentumswech-
sel bei der Unteren Denkmalbehörde anzuzeigen. 
Ein Baudenkmal ist so zu nutzen, dass die Erhaltung auf Dauer gewährleistet ist. 
 
Neben den genannten Pflichten des Denkmaleigentümers, die auch in der Sozial-
pflichtigkeit des Eigentums begründet ist, gibt es direkte und indirekte Hilfen in Form 
von Zuschüssen und Steuerleichterungen, die mithelfen sollen, die mit der Erhaltung 
von Denkmälern verbundenen Mehrbelastungen tragfähig zu gestalten. 
 Darüber hinaus gibt es private Stiftungen, die auch Hilfe bei der Erhaltung von Bau- 
und Bodendenkmälern leisten, z.B. die Deutsche Stiftung Denkmalschutz  in Bonn, 
die Nordrhein-Westfalen Stiftung für Naturschutz, Heima t und Kulturpflege  in 
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Düsseldorf, und speziell für den Kreis Düren die Kultur- und Naturstiftung der 
Sparkasse Düren . 
 
Die Veränderung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hat dazu geführt, dass 
die staatlichen Finanzhilfen leider nicht mehr in der Höhe zur Verfügung gestellt wer-
den können, wie es der Sache nach erforderlich und wünschenswert wäre. 
Beim Vorliegen der Voraussetzungen können seitens der Bezirksregierung Köln und 
des Landesamtes für Agrarordnung finanzielle Zuschüsse gewährt werden. 
Ferner können von der Kreisverwaltung Düren – Amt für Wohnungsbauförderung – 
Zuschüsse für Modernisierungsmaßnahmen bewilligt werden. 
Die Gemeinde als Untere Denkmalbehörde gibt hier den Eigentümern gerne Hilfe-
stellung und berät sie jederzeit bei der Beantragung der öffentlichen Mittel. 
 
Neben dieser direkten Förderung schaffen Steuerleichterungen insbesondere im 
Einkommenssteuerrecht einen unverzichtbaren Anreiz, privates Kapital für die Erhal-
tung von Denkmälern einzusetzen. Sie sind daher auch ein gewisser Ausgleich für 
die Last der Erhaltung, die die gesetzlichen Vorschriften den Eigentümern im Interes-
se der Allgemeinheit auferlegen. 
In einer der folgenden Ausgaben des Amtsblattes der Gemeinde Kreuzau wird ein 
Bericht zu den Bodendenkmälern der Gemeinde Kreuzau folgen. 
 
 
 
 
        
 
 


